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N C L  C h a r i t y  R u n    B e r l i n  -  R o m  
 
 
Vorwort 
 
Der NCL Charity Run ist ein Etappen-Lauf von Berlin nach Rom, bei dem jeder Läufer/in 20 -
30 km / Tag laufen muß. Die Gesamtstrecke wird ca. 1900 km sein und wird in 7 Lauftagen abge-
schlossen. Absicht ist, für die, an NCL erkrankten Kinder Geld zu sammeln, um in der wissen-
schaftlichen Erforschung der Erkrankung weiter zu kommen. 
Gemeinsam mit den Mitarbeitern/innen, Frau Sandra Mische. Dr. Frank Stehr + Frau Anna Prahm, 
Frau Raffaella Palamidessi Fares (charity-run@ncl-stiftung.de), alle zuständig für die Öffentlich-
keitsarbeit in der NCL-Stiftung, arbeitet die Lauforganisation der WHMF (World Humanitarian Ma-
rathon and Ultramarathon Foundation), Dr. Holger Finkernagel, Ulrike Finkernagel, Christian 
Storch, Wolfgang Hofmann, Günther Bergs und Harald Wittig an dem Projekt. 
Frau Sandra Mische hat in der Zeit von September 2009 an für Sponsoren gesorgt und wird sich 
für Unterkunft und Verpflegung der Läufer/innen verwenden. Frau Raffaella Palamidessi Fares hilft 
mit ihrer Muttersprache für eine optimale Korrespondenz im italienischen Bereich der Laufstrecke. 
Dr. Frank Stehr ist Molekularbiologe und Forschungsleiter der NCL-Stiftung und Mittler zwischen 
der Lauforganisation und dem Stiftungsvorstand. Darüber hinaus wird er die NCL-Problematik in 
der Öffentlichkeit darstellen. Frau Prahm ist für die Charityprojekte der NCL-Stiftung an sich zu-
ständig und betreut auch andere Projekte der Stiftung. 
Dr. Finkernagel (info@dr-finkernagel.de) leitet die Lauforganisation, Ulrike Finkernagel ist als Mit-
glied der Rennleitung wichtige Bezugsperson und Beraterin, Christian Storch ist als Architekt und 
Stadtplaner tätig und hat die gesamte Strecke mit GPS und persönlicher Begehung erarbeitet. 
Wolfgang Hofmann ist als Reisekaufmann (www.lauftreffreisen.de) zuständig für die Anschlußpro-
gramme, für solche Läufer/innen, die nach Beendigung des Laufes in Rom einen Anschlußaufent-
halt organisiert haben möchten. Günter Bergs ist Lauftherapeut (www.lauftherapie-bergs.de) und 
steht mit seiner Erfahrung als Ultramarathon-Läufer als Läufervertreter der Organisation aber auch 
der Rennleitung zur Verfügung. Harald Wittig ist Bundeswehroffizier und hilft bei der Logistik der 
Versorgung auf der Strecke mit. 
 
Die Satzung der WHMF erlaubt es nicht, dass Spendengelder für andere Zwecke als für das ange-
strebte Ziel verwendet werden. 
Die evtl. im Namen der WHMF gesammelten Spenden werden ausschließlich an die NCL-Stiftung 
direkt überwiesen, wobei die Überweisung mit dem Zusatz: „NCL Charity Run“ zu versehen ist: 
Empfänger: NCL-Stiftung 
Konto.: 10 59 22 30 30 
BLZ: 200 505 50 
Kreditinstitut: Hamburger Sparkasse 
 
Die WHMF nimmt demnach keine Spendengelder entgegen. Alle Spenden gehen direkt an die 
NCL-Stiftung, welche berechtigt ist Spendenquittungen auszustellen. 
 
Der Dank der NCL-Stiftung aber auch der Dank der Lauforganisation gilt jenen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen, die zum größten Teil auf ehrenamtlicher Basis Freizeit und finanzielles Engage-
ment zur Verfügung stellen, ohne die ein solches Projekt nicht durchführbar wäre. 
Der Dank gilt auch allen Sponsoren, welche dazu beitragen, dass sich der Spendenbarometer zu-
nehmend füllt. Der Spendenbarometer kann im Internet unter www.ncl-charity-run.de beobachtet 
werden, wo auch diese Regularien zu finden sind. 
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A. Allgemeines 
 
 
Auf dem Rückweg vom Jungfraumarathon fand sich ein Artikel in einer großen deutschen Tages-
zeitung über die Neuronale Ceroid Lipofuszinose (NCL). Darin wurde von der seltenen Kinder-
krankheit berichtet, die ein seit 35 Jahren tätiger Arzt nicht kannte, noch nie von ihr gehört hatte. 
 
NCL ist also die Abkürzung für "Neuronale Ceroid Lipofuszinose", eine Stoffwechselkrankheit, die 
ein zunehmendes Absterben von Nervenzellen zur Folge hat. Es existieren verschiedene Sub-
typen, die sich im Wesentlichen durch zwei Dinge unterscheiden: 1. das Kindesalter, in dem die 
Symptome erstmals auftreten, sowie 2. die Geschwindigkeit, mit der die Krankheit voranschreitet. 
Allen Krankheiten gemeinsam ist, dass sie zur Zeit unheilbar sind. 
 
Von der juvenilen NCL (jNCL) ist etwa eines von 25.000 - 40.000 Neugeborenen betroffen. Die 
Krankheit wird durch einen Fehler im Erbmaterial verursacht, der rezessiv vererbt wird. Das be-
troffene Gen liegt auf Chromosom 16. Der Fehler führt dazu, dass sich in den Nervenzellen unge-
wöhnliche, fettähnliche Substanzen ansammeln, da das für den natürlichen Stoffwechsel erforder-
liche Strukturprotein fehlt. Hierdurch kann die Zelle von den Schadstoffen der alltäglichen Energie-
produktion nicht gereinigt werden, verdreckt und stirbt ab. Von diesem Defekt sind zunächst die 
Augen betroffen - die Kinder erblinden -, kurze Zeit später auch das Gehirn. 
 
Neuronale Ceroid Lipofuszinose ist eine neurodegenerative Krankheit. Das bedeutet dass, die 
Kinder sukzessiv die Fähigkeit verlieren zu sehen, zu gehen und zu handeln. Im Endstadium 
können schließlich auch die lebenserhaltenden Funktionen nicht mehr aufrechterhalten werden. 
Die betroffenen Kinder sterben. 
 
Bei dem Arzt und Vater von drei Kindern löste der Bericht große Betroffenheit aus. Spontan dachte 
er daran, einen Spendenlauf zu organisieren, ähnlich wie vor einigen Jahren der so erfolgreiche 
FANCONI Ultralauf auf den Gipfel der Zugspitze. Vorgespräche mit der NCL-Stiftung führten dann 
zu dem gegenseitigen Versprechen, alles menschenmögliche zu tun, um einen namhaften Spen-
denbetrag zu „erlaufen“. 
 
Es wurde vereinbart, die Strecke von Berlin nach Rom zu bewältigen. 
 
Den Rahmen wird eine Auftaktveranstaltung am 01. Mai 2010 in Berlin darstellen. 
Am Sonntag, den 02. Mai 2010 wird in Berlin gestartet. 
Als Ziel ist Rom vereinbart, wo alle auf der Isola Tiberina 7 Tage später eintreffen sollten (Sonntag, 
der 09. Mai 2010). 
 
Das Ziel der Läufer/innen ist in zweifacher Hinsicht hoch. Sie wollen nicht nur diese gewaltige 
Strecke bezwingen, sondern auch einen hohen, Spendenbetrag erlaufen. 
 
Das erhoffte Spendenergebnis ist hoch, doch jeder Meter der Strecke kann gesponsert werden. 
Bei ca. 1.900 Kilometern würde ein Meter lediglich 50 Cent „kosten“, um eine Spendenhöhe im 
sechsstelligen Bereich zu erhalten. So kann sich jeder am Lauf beteiligen, vom Unternehmen über 
Schulklasse bis zum einzelnen Spender. 
 
Weitere Informationen zum NCL Charity Run von Berlin nach Rom vom 02. bis 09. Mai 2010 und 
besonders über den „Ankauf“ von Metern erhalten Sie von der NCL-Stiftung (www.charity-
run@ncl-stiftung.de). 
 
Sandra Mische 
Holstenwall 10 
20355 Hamburg 
Telefon: 040-6966674-0   Fax: 040-6966674-69 
Email: charity-run@ncl-stiftung.de 
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B. Verantwortlichkeiten der NCL-Stiftung und ihrer Mitarbeiter/innen 
 
 

1. Kontaktaufnahme mit Sponsoren 
2. Besorgung von Unterkünften für den Lauftross für jedem Laufabend (z. B. Turnhallen) 
3. Kontaktierung der Verwaltungsstellen/Administration der zu durchlaufenden Orte 
4. Kontakt mit den Medien 
5. Organisation einer gesonderten Oberfläche auf der Homepage der NCL-Stiftung und die 

Einrichtung eines Spendenbarometers 
6. Verwaltung der eingegangenen Gelder nach der Satzung der NCL-Stiftung 
7. Organisation von Events an der Laufstrecke, welche die Spendensumme anheben sollen 
8. Stellung eines Presse-Sprechers/in für die NCL-Stiftung 

 
 
 
 
C. Verantwortlichkeiten der Lauforganisation 
 
 

1. Definition der gesamten Strecke mit Festlegung der täglichen Übernachtungsstationen 
2. Verpflegung der Teilnehmer/innen (Morgen- / Abendmahlzeit) 
3. Verpflichtung von geeigneten Läufern/innen 
4. Erarbeitung eines Regelwerkes für den Lauf 
5. Stellung eines Pressesprechers/in für die Lauforganisation 

 
 
 
 
D. Auswahl der Teilnehmer/innen am NCL Charity Run 
 
 
Wegen des großen Interesses von Läufern/innen an dem Lauf werden Teilnahmevoraussetzungen 
definiert, bevor eine Zusage zur Teilnahme möglich ist. Die Lauforganisation nennt als Teilnahme-
modalität das sog. „Badwatermodell“. Das „Badwatermodell“ besagt, dass man sich bewerben 
muss aber nicht jeder angenommen werden kann. Warum: Am Badwaterultra Run dürfen nur ca. 
90 Läufer teilnehmen, die geeignet sind, die Strecke zu bewältigen. Es bewerben sich aber ca. 500 
Sportler. Es wird auf diese Weise eine Läufergruppe ausgewählt, die laufen wird. Natürlich wollen 
wir immer mit möglichst vielen Läufern/innen teilnehmen. Viele schließen sich unterwegs an, wenn 
sie von dem Lauf wissen, spenden einige Euro und gehen wieder weg von der Strecke. Aber ein 
Läufer-Kern muss sein, wird wie er doch, wie ein roter Faden die gesamte Strecke laufen. Das 
Auswahlgremium für den Lauf besteht aus Mitgliedern der NCL-Stiftung und Mitgliedern der Lauf-
organisation und der Rennleitung. 
 
Das Auswahlverfahren beginnt am 15. Januar 2010 und endet am 21.März 2010. 
Die Bewerbung zur Teilnahme endet am 21. März 2010. 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer elektronischen Bewerbung aber auch die Möglichkeit, 
sich nach Ausdruck des Bewerbungsbogens auf der Web-Seite der NCL-Stiftung oder der Internet-
seite von Lauftreffreisen schriftlich zu bewerben. Auf folgenden Adressen sind die Bewerbungs-
unterlagen erhältlich: 
 
NCL-Stiftung Hamburg: www.ncl-charity-run.de 
Wolfgang Hofmann: www.lauftreffreisen.de 
Dr. Holger Finkernagel: info@dr-finkernagel.de 
 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen gehen grundsätzlich an die Adresse der NCL-Stiftung. 
Der offizielle Bewerbungsbogen ist auf denselben Internet-Seiten zu finden wie die Ausschreibung. 
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Es werden maximal 32 Läufer/innen auf 8 Fahrzeuge verteilt werden. Jeder Bewerber/in um die 
Teilnahme hat die Chance, zu den 32 Läufern/innen zu gehören, die als Kern der Läufer/innen den 
Lauf bis Rom durchführen werden. Die 8 Autos werden von der Organisation gestellt. Weitere 
Läufer können zugelassen werden. 
 
Grundlage für die Auswahl der Läufer/innen ist nicht alleine eine hohe Ausdauerleistungsfähigkeit, 
sondern das Interesse für einen wohltätigen Zweck alle seine Kraft einzusetzen. So können Ex-
tremläufer/innen ebenso am Lauf teilnehmen wie auch Durchschnittsläufer/innen. Grundvoraus-
setzung wird allerdings sein, dass der/die Läufer/in sich eine tägliche Distanz von 20 - 30 km zu-
traut. Die Strecke wird nicht immer flach sein. Die Alpen müssen überquert werden und die Mittel-
gebirge in Nord-Italien haben es auch in sich. 
 
Es wird versucht, Wander- und Radwege zu verwenden um ans Ziel zu kommen. Das wird nicht 
immer möglich sein und man wird auf Landstraßen laufen müssen. Hier ist besondere Vorsicht ge-
boten, da man auf eigene Verantwortung läuft und ggf. sich und andere Verkehrsteilnehmer ge-
fährden könnte. Dessen muß man sich bewusst sein, wenn man an den Start geht. Die Lauforgani-
sation versucht solche Abschnitte auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. 
 
 
 
 
E. Teilnahmegebühren und -beiträge 
 
 
Mit der Bewerbung verpflichtet sich der / die Bewerber/in (Läufer/in, Fahrer/in, Helfer/in) zur Über-
weisung von 50,- € Bearbeitungsgebühren an die NCL-Stiftung, was im Falle der Zusage zur Teil-
nahme auf den Startpreis von 350,- € (Läufer/in) bzw. 100,- € (Fahrer/in bzw. Helfer/in) für die Teil-
nahme, angerechnet wird. Im Falle der „Nicht-Auswahl“ verfällt die Bearbeitungsgebühr. 
 
Die Bearbeitungsgebühr muss bis zum 21.03.2010 bei der NCL-Stiftung eingegangen sein (maß-
geblich ist der Eingang der Gebühr auf dem Konto der NCL-Stiftung). 
 
Der / die ausgewählte Läufer/in verpflichtet sich dann, die weitere Überweisung von 300,- € an die 
NCL-Stiftung durchzuführen (Startgebühr). Dieser Betrag wird spätestens am 04.04.2010 fällig 
(hier ist der Eingang der Gebühr auf dem Konto der NCL-Stiftung entscheidend für die Teilnahme, 
nicht das Datum der Absendung). 
 
Der / die ausgewählte Fahrer/in bzw. Helfer/in verpflichtet sich, die weitere Überweisung von 50,- € 
an die NCL-Stiftung durchzuführen (Teilnahmegebühr). Dieser Betrag wird spätestens am 
04.04.2010 fällig (hier ist der Eingang der Gebühr auf dem Konto der NCL-Stiftung entscheidend 
für die Teilnahme, nicht das Datum der Absendung). 
 
Gleichzeitig mit der Start- / Teilnahmegebühr ist ein weitere Betrag von 50,- € (Kaskogebühr) zu 
überweisen. Er ist für die Zahlung eines evtl. Pkw-Schadens (i. d. R. 500,- € Eigenbeteiligung bei 
Vollkasko-Versicherung des Mietwagens etc.) vorgesehen. Dieser Betrag wird dann an die Ein-
zahler/in zurückgezahlt, wenn alle gemieteten und sonstigen, offiziell zum Fahrzeugtross gehören-
den Autos, inkl. des Lkw, ohne Schaden zurückkommen. So wird die Belastung eines Fahrers, der 
selbstverschuldet, aber nicht fahrlässig einen Schaden an dem von ihm geführten Fahrzeug verur-
sacht, nicht mit der vollen Last der Selbstbeteiligung belastet. Das dafür vorgesehene Budget wird 
bei Nicht-Inanspruchnahme an die Einzahler auch in Teilbeträgen zurückgezahlt. Es steht aber 
auch jedem Teilnehmer frei, diesen Betrag oder Teilbetrag als Spende bei der Stiftung zu be-
lassen. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Fahrzeuge Berlin - Rom - Berlin. Versicherung, Kraftstoff, Mautgebühren. Unterbringung in Turn-
hallen oder ähnlichen Unterkünften vom 02. bis 09. Mai 2010. Zwei Mahlzeiten pro Tag (Frühstück 
und Abendessen), Trinkwasser. Laufkleidung soweit sie vom Sponsor zur Verfügung gestellt wird. 
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Nicht eingeschlossene Leistungen: 
Unterbringung in Berlin vom 01. bis 02. Mai 2010, Abendessen in Berlin am 01. Mai 2010, Früh-
stück in Berlin am 02. Mai 2010, Mittagessen unterwegs. Unterbringung in Rom ab dem 09. Mai 
2010. An- und Abreise nach / von Berlin. Sollten noch zusätzliche Leistungen vom Sponsor zur 
Verfügung gestellt werden, kommen diese den Teilnehmern in vollem Umfang zugute. 
 
 
 
 
F. Tabellarische Auflistung der Teilnahmekriterien 
 
 

a) Alle Teilnehmer/innen wie auch Helfer/innen nehmen auf eigene Verantwortung an dem 
Lauf teil. Eine Haftung sowohl für die Organisation als auch für die Beschaffenheit der 
Strecke werden weder von der NCL-Stiftung noch von der Lauforganisation, vertreten 
durch Dr. Finkernagel (WHMF) übernommen. 

 
b) Der / die Läufer/in legt das ärztliche Attest (Anlage 1) zur Begrüßung am 01. Mai 2010 in 

Berlin vor. 
 

c) Der / die Läufer/in kann täglich 20 - 30 km laufen, was auch Abschnitte im Bergbereich ein-
schließt.  

 
d) Bereitschaft zur Übernachtung in Turnhallen und vergleichbaren einfachen Unterkünften. 

Der Schlafbereich wird nicht grundsätzlich nach Geschlechtern getrennt. 
 

e) Bereitschaft, sich für die Ziele des Projekts zu engagieren, ohne dabei persönliche 
Interessen verfolgen zu wollen. 

 
f) Begründung für die Absicht, an dem Lauf teilnehmen zu wollen (maximal 200 Zeichen). 

Diese Begründung erscheint auf der Homepage der NCL-Stiftung www.ncl-charity-run.de 
im Läuferprofil. 

 
g) Erstellung eines Läuferprofils mit Bild in elektronischer Form durch die NCL-Stiftung. 

 
h) Der Fahrzeugtross wird aus ca. 10 Pkw und einem Lkw für großes Gepäck bestehen. Alle 

Fahrzeuge müssen „Vollkasko“ versichert sein. So würde ein Vollkaskoschaden das Kasko-
budget mit 5 - 8,- € pro Teilnehmer belasten. Der Rest würde dem Einzahler zurückgezahlt. 

 
i) Jeder Fahrer, der zum Fahrzeugtross gehört, muss sein Fahrzeug Vollkasko versichert ha-

ben. Die Fahrer/innen müssen ebenso wie die Läufer/innen einen Betrag von 50,- € als 
Vorleistung in das Kaskobudget einzahlen. Sie sind es in erster Linie, die von diesem Bud-
get profitieren. 

 
j) Der / die Läufer/in akzeptiert, dass der Lauf von Berlin nach Rom kein Wettkampf ist, son-

dern dazu dient, die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Neuronalen Ceroid 
Lipofuszinose und die Interessen der NCL-Stiftung zu unterstützen. 

 
k) Weder die Läufer/innen noch die Lauforganisation oder die Rennleitung nehmen Einfluss 

auf die Verwendung des eingezahlten Startgeldes. 
 

l) Der / die Läufer/in verpflichtet sich, an der Auftaktveranstaltung am 01. Mai 2010 teilzu-
nehmen. Diese findet ab 19:00 Uhr in Berlin statt. 

 
m) Der / die Läufer/in verpflichtet sich, in Berlin zum vorgesehenen Zeitpunkt (01. Mai 2010 

spätestens 12:00 Uhr) am, von der Lauforganisation noch zu benennenden Ort zu sein. 
Dort findet die erste lokale Pressekonferenz und das 1. Briefing für den nächsten Tag statt. 
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n) Der / die Läufer/in verpflichtet sich, an den Veranstaltungen teilzunehmen, welche am 
Abend jeden Lauftages in den Zielstationen stattfinden werden (Wohltätigkeitsveran-
staltungen in den Zielorten mit Teilnahme von Medien und Offiziellen der Gemeinden). In-
formationen werden täglich von der Lauforganisation bekannt gegeben. 

 
o) Tagsüber werden die „Wohltätigkeitsveranstaltungen“ von den Mitarbeitern der NCL-

Stiftung vorbereitet und organisiert. Es wird dann von der Lauforganisation entschieden, 
welche Läufergruppe/n an einer solchen „Unterwegsveranstaltung“ teilnehmen soll/en. 

 
p) Gesundheitliche Gründe können den / die Läufer/in von der abendlichen Veranstaltung be-

freien. Ein Attest des begleitenden Arztes ist der Rennleitung vorzulegen. 
 

q) Etappenteilnehmer/innen unterliegen den gesonderten Regeln der Etappenteilnehmer. 
 

r) Spontan-Teilnehmer/innen können kostenlos an dem Lauf teilnehmen, eine Spende an die 
NCL-Stiftung ist dabei erwünscht (siehe auch Regelung Spontan-Teilnehmer). 

 
s) Wird der / die Teilnehmer/in vom Rennen wegen groben Verstoßes gegen die Fairness 

oder von ihm verschuldeten Gründen ausgeschlossen, so ist eine Konventionalstrafe in 
Höhe von 300,- € vom Teilnehmer/in zu zahlen. Dieser Betrag ersetzt die Auslagen, die er-
forderlich werden, um eine/n Ersatzläufer/in herbeizuschaffen. Gleiches gilt für freiwilliges 
Ausscheiden aus der Laufveranstaltung. 

 
t) Jede/r Teilnehmer/in ist sich dem in vollem Umfang bewusst, dass er / sie bei einer solchen 

Veranstaltung nicht nur läuferische und gesundheitliche Probleme bekommen könnte, son-
dern auch im Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen. In jedem Fall ist mit der Laufor-
ganisation Verbindung aufzunehmen, die auf Grund einer schriftlichen Eingabe (siehe An-
lage 2) am Abend des Folgetages zu der Problematik Stellung nimmt. Dies ist grundsätzlich 
am Ende des abendlichen Briefings vorzutragen.  

 
u) Die Eingabezettel sind grundsätzlich dem Läufervertreter (Günter Bergs) zu übergeben. 

Dieser stellt einen Filter dar und versucht ggf. Konflikte im Vorfeld zu schlichten. Er übergibt 
die Eingabe sodann an die Lauforganisation. Diese muss sich innerhalb von 24 Stunden 
damit beschäftigen. Beim Briefing am nächsten Tag muss die Entscheidung vorgetragen 
werden. 

 
v) Jede/r Läufer/in erhält 4 gleiche Startnummern (Ersatz für unbrauchbar gewordene Start-

nummern). Sie sind während des Laufes grundsätzlich vorne und hinten (Brust und 
Rücken) zu tragen, wobei die Sponsoren deutlich sichtbar sein müssen. Verstöße gegen 
diese Regel können mit dem Ausschluss vom Rennen geahndet werden. 

 
w) Jede/r Läufer/in erhält 2 Gepäckanhänger: 1 Anhänger ist für das Gepäck, das den / die 

Läufer/in begleitet. Der 2. Gepäckanhänger ist für den begleitenden Lkw und enthält das 
Übernachtungsgepäck etc. Es ist je ein Gepäckstück für Auto und Lkw zugelassen. 

 
x) Jede/r Läufer/in bekommt (nach heutigem Stand) 4 T-Shirts vor dem Lauf ausgehändigt. 

Diese dienen als Werbeflächen der Sponsoren, die dafür viel Geld gespendet haben. 
 

y) Jeder Teilnehmer (auch die Nichtläufer) erhalten (nach heutigem Stand) jeweils 1 
Trainingsanzug mit Sponsorenaufdrucken. 

 
z) Jeder Teilnehmer (auch die Nichtläufer) erhalten (nach heutigem Stand) jeweils 1 

Schirmmütze mit Aufdruck. 
 

aa) Es dürfen während des Laufes und während der Events (Pressetermine, Wohltätigkeitsver-
anstaltungen etc.) nur die vorgesehenen Lauf-T- Shirts getragen werden. Das Gleiche gilt 
für die Trainingsanzüge und Schirmmützen. 
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bb) Es ist vom Beginn der Veranstaltung bis zum Ende der Veranstaltung nicht gestattet T-
Shirts, Mützen oder Trainingsanzüge zu tragen, auf welchen persönliche Sponsoren aufge-
druckt sind. Die Lauforganisation kann nach Rücksprache (nur schriftlicher Antrag vor Zu-
sage der Teilnahme am Lauf) persönliche Sponsorenwerbung erlauben, wenn sie nicht den 
Interessen der offiziellen Sponsoren widersprechen. Nicht zugelassene Sponsorenwerbung 
führt zum Ausschluss vom Lauf durch die Lauforganisation. 

 
cc) Im Falle, dass Laufausrüstung (insbesondere Laufschuhe / Socken) von Sponsoren gestellt 

wird, ist diese von den Teilnehmern/innen während der Läufe zu verwenden. 
 

dd) Die Rechte an eigenen, wie auch sonstigen privaten Fotografien, Video- und Tonauf-
nahmen während der gesamten Veranstaltung sind der Lauforganisation zur Verfügung zu 
stellen. Diese entscheidet ob die Bilder für eigene Artikel von Teilnehmern in Laufzeit-
schriften, Web-Sites etc. verwendet werden dürfen. Grundsätzlich stehen die Bilder von 
Teilnehmern/innen der Lauforganisation zur Verfügung. Der Teilnehmer/in tritt insofern alle 
Rechte der Veröffentlichung an die Lauforganisation ab. Für private Zwecke können die 
persönlichen Aufnahmen uneingeschränkt verwendet werden.  

 
ee) Bei der Anmeldung zum Lauf teilt der / die Läufer/in mit, welchen Fotoapparat (mit Pixelka-

pazität und Zoomeigenschaften) oder welche Filmkamera er / sie mit sich führt. Die vorhan-
dene Pixeldichte ist entscheidend für die Verwendung von Aufnahmen für Printmedien. 

 
ff) Veröffentlichungen in Printmedien oder in Internetseiten müssen der Lauforganisation zur 

Genehmigung vorgelegt werden. Hierdurch werden die Interessen der Sponsoren ge-
schützt. 

 
gg) Jede/r Teilnehmer/in und Helfer ist verpflichtet am abendlichen Briefing teilzunehmen. In 

Ausnahmefällen kann mit einer schriftlichen Begründung davon Abstand genommen wer-
den. Beim Briefing wird eine Teilnehmerkontrolle vorgenommen (Teilnehmerliste). 

 
hh) Im Falle von Veranstaltungen außerhalb der Laufstrecke wird von der Rennleitung während 

des abendlichen Briefings bekannt gegeben, welche Fahrzeuge mit welchen Teilnehmern 
an diesem Event teilnehmen müssen. Nach dem Event fahren die Teilnehmer zur Über-
nachtungsstation (oder Laufstrecke) zurück / weiter. Alle Teilnehmer verpflichten sich, die 
Laufstrecken und Distanzen einzuhalten. 

 
ii) Verstößt ein Fahrzeug mit seinen Läufern gegen die Zeitregel und begibt sich vorzeitig zur 

Zielstation (Einhalten der Laufstrecke nicht gewollt oder möglich) ist ein Verweis vorge-
sehen, der im Wiederholungsfall dazu führt, dass eine Konventionalstrafe von 300,- € (je 
60,- € pro Fahrzeuginsasse) von den Teilnehmern an die NCL-Stiftung abzuführen ist. Hier-
durch soll gewährleistet sein, dass jeder Meter der Strecke zwischen Berlin und Rom ge-
laufen worden ist. 

 
jj) Grundsätzlich ist den Anordnungen der Rennleitung Folge zu leisten. 

 
kk) In Fragen von besonderer Wichtigkeit muss mit der Rennleitung telefonischen / schriftlicher 

Kontakt aufgenommen werden, die dann zu verfügen hat, wie in dem Falle zu verfahren ist. 
Dieser Entscheidung muss sich der / die Teilnehmer/in beugen und entsprechend handeln 
(eine komplette Telefonliste erhält jede/r Teilnehmer/in). 

 
ll) Von jedem Läufer ist ein blauer Briefumschlag mit inliegendem 5,- € - Schein zur Be-

grüßung am 01. Mai 2010 in Berlin mitzubringen. 
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G. Lauforganisation und Beschreibung des Ablaufs / Technische Organisation 
 
 

1. Auftakt des NCL Charity Run 
2. Einteilung in 8 Gruppen 
3. Ausstattung der einzelnen Läuferfahrzeuge 
4. Begleitung durch einen Lkw 
5. Startorganisation 
6. Zielorganisation 
7. Aufgaben der Läufer/innen 
8. Aufgaben des Läufer-Vertreters (Ombudsmann) 
9. Lauforganisation 
10. Rennleitung 
11. Aufgaben der Fahrer/innen 
12. Aufgaben der NCL-Stiftung 
13. Etappenteilnehmer/innen 
14. Begleitende Gelegenheitsläufer/innen (spontan mitlaufende Läufer/innen) 
15. Ende des NCL Charity Run 

 
 

1. Auftakt des NCL Charity Run 
 
Am 01.05.2010 um 12:00 Uhr müssen alle Teilnehmer/innen (Läufer/innen, Helfer/innen, 
NCL-Stiftungsbegleiter/innen und die Lauforganisationsmitglieder und die Rennleitung mit 
allen Fahrzeugen) in Berlin eingetroffen sein (Treffpunkt / Unterkunft wird rechtzeitig bekannt-
gegeben). 
 
Anschließend findet die Begrüßung (Dr. Stehr / Frau Mische oder Frau Prahm + Dr. Finker-
nagel) und das 1. Briefing (Rennleitung) statt. 
 
Ein blauer Briefumschlag, inliegend ein 5,- € - Schein, ist von jedem Läufer / jeder Läuferin zur 
Begrüßung am 01.05.2010 in Berlin vorzulegen. 
 
Von jedem/r Läufer/in wird jetzt ein Portrait-Foto mit Startnummer angefertigt (und auf der 
Homepage veröffentlicht). 
 
Alle Läufer/innen, die freiwilligen Helfer/innen und die Mitarbeiter/innen der NCL-Stiftung wer-
den dann einzeln vorgestellt. 
 
Die Übergabe der Fahrzeuge an die einzelnen Fahrzeugführer/innen wird jetzt durchgeführt. 
 
Die Lauforganisation wie auch die NCL-Stiftung benennen je einen/e Pressesprecher/in. Nur 
diese sind berechtigt, Artikel in den unterschiedlichen Medien zu veröffentlichen oder zur Ver-
öffentlichung freizugeben. Eigene Berichte sind grundsätzlich dem / der Pressesprecher/in 
(oder wie schon oben erwähnt mit der Lauforganisation oder NCL-Stiftung) vorzulegen. 
Hierbei soll verhindert werden, dass das Thema eines Berichts sich von der Zielsetzung des 
Laufes zu weit entfernt und Partikularinteressen in den Vordergrund geraten. 
 
Im Anschluss an das 1. Briefing wird Quartier bezogen. 
 
Am 01.05.2010 um 19:30 Uhr findet eine offizielle Auftakt- / Konzertveranstaltung statt, an der 
die wichtigsten Sponsoren, Abgeordnete, sonstige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
aber auch alle Läufer/innen und Helfer/innen teilnehmen. Der Ort der Veranstaltung wird früh-
zeitig bekannt gegeben. 
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2. Einteilung in 8 Gruppen: 
 
Die Organisation wird 8 Mietautos mit der Möglichkeit des räumlich möglichst großzügigen 
Transports von 5 Personen (z. B. Opel Zafira) anmieten. Die Mietbedingungen werden geson-
dert mit dem Vermieter (z. B. ADAC Auto-Vermietung) ausgehandelt. 
 
In ein Auto gehören ein/e Fahrer/in und 4 Läufer/innen. Sie bilden ein Team. Die Teams wer-
den von der Rennleitung bestimmt. Ein Wechsel eines / einer Läufers/in von einer in ein an-
deres Team ist nur nach Rücksprache mit der Rennleitung statthaft. 
 
An jedem Morgen ist ab 7:00 Uhr für eine Stunde ein gemeinsames Frühstück vorgesehen. 
Die Teilnahme an dem Frühstück ist zumindest für ½ Stunde vorgeschrieben (betrifft auch alle 
Teilnehmer/innen und Läufer/innen, die es nicht gewohnt sind, morgens zu frühstücken, oder 
die schon früher gefrühstückt haben). In dieser ½ Stunde wird die 
Lauforganisation / Rennleitung an die Läufer/innen und Helfer/innen noch aktuelle 
Mitteilungen bekannt geben. 
 
Die Fahrer eines jeden Fahrzeugs erhalten nach der Begrüßung am 01. Mai 2010 in Berlin 
zwei Exemplare eines Roadbooks, in dem die gesamte Laufstrecke in den Tagesetappen als 
auch in den jeweiligen Teilabschnitten soweit als möglich definiert ist. Ein Exemplar des 
Roadbooks verbleibt im Fahrzeug und dient dem Fahrer zur Orientierung und Navigation. Von 
dem zweiten Exemplar können sich die Läufer/innen den jeweiligen Teilabschnitt mit auf die 
Laufstrecke nehmen. Je ein Roadbook erhält die Rennleitung und die NCL-Stiftung. 
 
Die Kommunikation zwischen Rennleitung, Lauforganisation, Leitung der NCL-Stiftung wird 
durch gesponserte Mobiltelefone gehalten. 
 
Die einzelnen Teams (bestehend aus 1 Fahrzeug einem/r Fahrer/in und 4 Läufern/innen) 
starten in einem rotierenden System: 
 

Sonntag, 02.05.2010 (Berlin – Leipzig) 
Start Team 1 um 8:30 Uhr am Ort der Übernachtung (Berlin). Die Lauforganisation kann 
bestimmen, dass aus PR-Gründen alle 8 Teams gleichzeitig vom Übernachtungsort aus 
starten, um sich einige Kilometer weiter wieder zu trennen. Das Team, welches dazu be-
stimmt wurde, am Übernachtungsort zu starten läuft sodann weiter, während alle 
anderen Teams zu ihren individuellen Startpunkten weiterfahren. Team 2 fährt dann zu 
ca. km 50 zum Zielpunkt von Team 1 und startet dort unmittelbar nach Ankunft. Team 3 
fährt zu ca. km 80 (je nach abendlicher Briefing-Bestimmung). Von dort starten die bei-
den ersten Läufer/innen aus dem Team unmittelbar nach Ankunft. So geht das bis Team 
8 weiter. 
 
Montag, 03.05.2010 (Leipzig – Coburg) 
Start Team 2 um 8:30 Uhr am Ort der Übernachtung. Hier laufen die beiden ersten 
Läufer des Teams 2 los. Team 3 fährt nun zu ca. km 50 weiter usw. 
 
Dienstag, 04.05.2010 (Coburg – Regensburg) 
Start Team 3 am Übernachtungsort. Team 2 startet jetzt an hinterster Stelle und fährt bis 
zu ca. km 50 km vor das abendliche Ziel, um dort nach Ankunft zu starten. Für diese ist 
die Unterkunft das Ziel. 
 
Mittwoch, 05.05.2010 (Regensburg – Bad Tölz) 
Start Team 4 am Übernachtungsort. Team 3 startet als Letztes ca. 50 km vor dem Ziel 
und läuft bis zum Übernachtungsort. 
 
Donnerstag, 06.05.2010 (Bad Tölz – Trento) 
Start Team 5 am Übernachtungsort. Team 4 fährt bis ca. 50 km vor das Ziel, um von dort 
unmittelbar zu starten. 
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Freitag, 07.05.2010 (Trento – Florenz) 
Start von Team 6 am Übernachtungsort. Team 5 fährt bis ca. 50 km vor das Ziel, um von 
dort unmittelbar zu starten. 
 
Samstag, 08.05.2010 (Florenz – Rom) 
Start von Team 7 am Übernachtungsort (Florenz). Team 6 fährt bis ca. 50 km vor Rom, 
um von dort gemeinsam unmittelbar zu starten. 
 
Sonntag, 09.05.2010 (Rom Finale) 
Morgens um 9:00 Uhr treffen sich alle Läufer/innen und Fahrer/innen am Denkmal des 
Vittorio Emanuele. Von hier aus gemeinsamer Start zur Isola Tiberina. Dort Empfang in 
den Räumen des Krankenhauses OSPEDALE S.G Calibita Fatebenefratelli. An-
schließend gemeinsamer Spaziergang zur öffentlichen Audienz auf dem Petersplatz 
(12:00 Uhr). Danach ist eine weitere Veranstaltung vorgesehen. 
 
Um ca. 15:00 Uhr endet der NCL Charity Run offiziell. 

 
 
3. Ausstattung der einzelnen Läuferfahrzeuge: 
 
In jedem Lauffahrzeug wird ein großer Kühlbehälter ca. 60 cm x 40 cm x 35 cm gestellt. Für 
jeden Teilnehmer steht ein privater Kühlbehälter zur Verfügung, ca. 40 cm x 30 cm x 20 cm. 
Daneben steht jedem Fahrzeug ein gesonderter Handwerks-Koffer zur Verfügung in dem 
auch Verbandsmaterial deponiert wird. Zu jedem Fahrzeug gehört zudem 1 Team-Telefon. 
 
 
4. Begleitung durch einen Lkw 
 
Die Lauforganisation stellt einen Lkw mit Hubrampe für den Transport der Küchenausrüstung. 
In dem Fahrzeug wird das persönliche Läufer-Begleitgepäck transportiert, welches nicht im 
Lauffahrzeug benötigt wird. Der LKW  wird morgens nach den Fahrzeugen starten und ca. 
200 bis 300 km weiter fahren, um sich im Ziel (das beim Briefing bekannt gegeben wird) für 
die Übernachtung zu positionieren. 
 
Persönliches Gepäck, das im Lkw transportiert wird, ist von den Teilnehmern/innen auf- bzw. 
abzuladen. 
 
 
5. Startorganisation 
 
Es ist grundsätzlich Sache der Lauforganisation im Verbund mit der Leitung der NCL-Stiftung 
die allmorgendliche Startzeremonie abzusprechen. Bei jedem abendlichen Briefing wird diese 
im Einzelnen besprochen. 
 
Start ist grundsätzlich um 8:30 Uhr morgens. Falls mit örtlichen Sponsoren eine andere Zeit 
vereinbart werden sollte, ist dies beim Briefing mitzuteilen. 
 
 
6. Zielorganisation 
 
In der Regel finden Veranstaltungen am Abend an den Zielorten statt. An diesen sollen alle 
Teilnehmer anwesend sein. Bei unentschuldigter Abwesenheit kommt es zur Abmahnung, die 
im Wiederholungsfalle zu einer Konventionalstrafe von 50,- € führt. 
 
Die Briefings sollen in jedem Falle am Abend so organisiert sein, dass die Teilnehmer ohne 
große Umstände daran teilnehmen können. Eine Übersicht über die Veranstaltungen wird vor 
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Start des Laufes bekannt gegeben. Diese wird von der NCL-Stiftung vorbereitet, welche die 
Lauforganisation und Rennleitung so weit erforderlich darüber informiert. 
 
 
7. Aufgaben der Läufer/innen 
 
Die Aufgaben der Läufer/innen bestehen darin, täglich in 2 Gruppen zu laufen. Läufer 1 + 2 
starten zuerst, während Läufer 3 + 4 im Fahrzeug verbleiben. Nach ca. 12 - 15 km pausieren 
Läufer/in 1 + 2, um von Läufer/in 3 + 4 abgelöst zu werden. Nach weiteren ca. 12 - 15 km 
pausieren diese beiden, um Läufer/in 1 + 2 wieder um ca. 12 - 15 km auf die Strecke zu 
schicken. Am Schluss laufen Läufer/in 3 + 4 nochmals ca. 12 - 15 km (siehe Roadbook). 
 
Insgesamt laufen die Läufer/innen zusammen zwischen ca. 48 und 60 m täglich. Die Zeit, die 
für diese Strecke zur Verfügung steht, ist mit ca. 8 Stunden ausreichend bemessen. Bei Berg-
strecken kann ein Start früher vorgenommen werden. Die Rennleitung entscheidet darüber. 
Jedenfalls soll jede Gruppe gegen 18:00 Uhr im Tagesziel sein. 
 
Das Zeitmanagement für ein am Morgen startendes Fahrzeug sieht wie folgt aus: 
 

Start: 8:30 Uhr 
 
Wechsel nach ca. 90 Minuten = 12 - 15 km 
Wechsel nach ca. 90 Minuten = 12 - 15 km 
Wechsel nach ca. 90 Minuten = 12 - 15 km 
Tages-Zieleinlauf nach ca. 360 Min. = 48 - 60 km = 6 Stunden Lauf 
Jetzt ist das Fahrzeug bei Kilometer + 48 bis 60 km angekommen 
 
Weiterfahrt zum Tagesziel: In dem Falle bei 200 - 250 km; d. h. die Laufgruppe fährt ins 
Ziel auf kürzestem Weg (Navigationsgeräte sind in allen Fahrzeugen vorhanden). Für 
diese Fahrstrecke von ca. 200 - 250 km stehen ca. 3 - 4 Stunden zur Verfügung. 
 
Ziel-Ankunft gegen 18:00 Uhr 

 
Alle Teilnehmer/innen verpflichten sich, bei Gemeinschaftsaufgaben mit anzufassen. 
 
Mit dem gemeinsamen Essen wird jeden Abend so lange gewartet, bis alle Teilnehmer/innen 
vor Ort angekommen sind. Will ein/e Läufer/in zuvor essen, ist er/sie auf Selbstverpflegung 
angewiesen. 
 
Die Läufer/innen sollten am Zielort nach Ankunft Quartier beziehen, die Duschräume auf-
suchen, sich umziehen und erste Getränke zu sich nehmen können. 
 
In den Sporthallen sind die Teilnehmer/innen gehalten, sich sauber zu verhalten und alle 
Dusch- und Toilettenanlagen so zu verlassen, wie sie von den Sponsoren zur Verfügung 
gestellt wurden. Eine grobe Reinigung von Duschräumen und Toiletten wird durch freiwillige 
Läufer/innen oder Helfer/innen vorgenommen. 
 
 
8. Aufgaben des Läufer/innen-Vertreters (Ombudsmann) 
 
Der Läufer-Vertreter (Herr Günter Bergs) soll gegenüber der Rennleitung die Interessen der 
Läufer vertreten. Er ist im Konfliktfalle zwischen der Rennleitung und einem Läufer/in der erste 
Ansprechpartner für den / die Läufer/in. Der Läufervertreter gehört zur Rennleitung und ist in 
ihr mit 1 Stimme stimmberechtigt. Eine schriftliche Eingabe soll dem Läufer-Vertreter überge-
ben und ggf. besprochen werden. Der Läufer-Vertreter wird dann die Eingabe der Rennleitung 
vorlegen. 
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9. Lauforganisation 
 
Die Lauforganisation hat die Aufgabe den NCL Charity Run vorzubereiten. Sie definiert die 
Strecke, erarbeitet den Ablauf und die Regularien für die Teilnehmer. Sie ist gehalten sich in-
tensiv mit der NCL-Stiftung zu „vernetzen“. Die Kommunikation zwischen Lauforganisation 
und den Mitarbeiten/innen soll intensiv sein. Die Lauforganisation besteht aus Dr. Finkernagel 
und Ulrike Finkernagel, Christian Storch und Wolfgang Hofmann, Günter Bergs und Harald 
Wittig. 
 
 
10. Rennleitung 
 
Die Rennleitung hat die Aufgabe, dass die Laufveranstaltung reibungslos abläuft. Sie setzt die 
von der Lauforganisation vorbereiteten Regularien und Streckenabläufe um. Sie ist für die 
Umsetzung der Regularien zuständig und weisungsberechtigt. Der Rennarzt ist berechtigt, 
einen Läufer/in aus gesundheitlichen Gründen vom Rennen auszuschließen. 
 
 
11. Aufgaben der Fahrer/innen 
 
Die Fahrer/innen sind verpflichtet, das Fahrzeug während des gesamten Laufes voll selbstver-
antwortlich zu führen. Sie unterschreiben mit mindestens 2 Läufern (im Falle, dass der / die 
Fahrer/in ausfallen sollte, übernimmt jeweils ein Läufer des pausierenden Läuferduos diese 
Aufgabe mit) in jedem Auto den Mietvertrag. Bei Verkehrsverstößen ist nur der / die jeweilige 
Fahrer/in verantwortlich. Entstandene Kosten werden in keinem Falle ersetzt. 
 
Der / die Fahrer/in ist für die pünktliche Abfahrt (Laufstart) verantwortlich. Die einzelnen Start-
punkte gehen aus dem Roadbook hervor. Der / die Fahrer/in ist verpflichtet, den täglichen 
Start der Rennleitung telefonisch zu übermitteln (z. B. „Wir sind um 11:38 Uhr gestartet.“). 
Dabei sind die geltenden Verkehrsregeln (insbesondere auch in Italien) zu beachten (z. B. 
nicht beim Fahren telefonieren). Im Roadbook wird notiert, wer den Pkw gefahren hat. Bei 
Verkehrsverstößen ist dies zu notieren, wenn man das bemerkt. Aufgrund der 
Aufzeichnungen im Roadbook werden die Verkehrsverstöße den Fahrern zugeordnet. 
 
Er / sie selbst protokolliert dies in seinem dazu vorgesehenen Roadbook, auf dem jeweils 
Start- und Zielankunft jedes Abschnittes zu vermerken sind. Im Roadbook sind vom / von der 
Fahrer/in Bemerkungen zum Datum und zur Laufstrecke zu notieren. 
 
Der / die Fahrer/in sorgt stets für genügend Kraftstoff im Fahrzeug (die nötigen Geldmittel 
werden ihm/ihr in Berlin ausgehändigt, eine quittungsbezogene Abrechnung ist 
vorzunehmen). Ihm / ihr obliegt eine sichere Fahrweise unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten und Verkehrsregeln. Er/sie ist auch dafür verantwortlich, dass stets genügend 
Getränke und eine komplette Ausrüstung im Fahrzeug vorhanden sind. 
 
Startpunkte und sonstige Haltestellen werden vom Fahrer / von der Fahrerin so gewählt, dass 
der übrige Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Der / die Fahrer/in ist nicht zuständig für das per-
sönliche Gepäck, dass der/die Läufer/in während der Tagesetappe benötigt. Er / sie ist auch 
nicht für persönliche Nahrung oder persönlichen Getränke zuständig. Er / sie selbst sorgt für 
seine Getränke und Verpflegung während der Fahrt. 
 
Der / die Fahrer/innen und zusätzlich eingetragene Fahrer/innen sind dafür verantwortlich, 
dass das jeweilige Fahrzeug zum Abgabepunkt (z. Zt. Berlin) zurückgefahren wird. 
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12. Aufgaben der NCL-Stiftung 
 
Sie ist für das Sponsoring und die Organisation der Unterkünfte in den täglichen Zielorten ver-
antwortlich. Sie bestimmt auch, an welchen Veranstaltungen an der Strecke oder abseits 
davon ein Event stattfindet. Für die Organisation der Events sind die Mitarbeiter/innen der 
NCL-Stiftung zuständig. Sie informieren die Lauforganisation und Rennleitung über die 
Events, so dass die Veranstaltungen in das Laufgeschehen eingebunden werden können. 
 
13. Etappen-Teilnehmer/innen 
 
Ein/e Läufer/in kann unter gleichen Bedingungen, wie für reguläre Läufer/innen vorgesehen, 
an dem Lauf teilnehmen. Die Etappen kann er / sie sich frei wählen. Er / sie ist für die gleichen 
Leistungen verpflichtet (350,- € Teilnahmegebühr). Er / Sie unterliegt der gleichen Disziplinar-
ordnung wie oben beschrieben. Die Teilnahmegebühr reduziert sich auf den Anteil der Ge-
samtstrecke (gemessen an der Anzahl der Lauftage). 
 
Diese/r Läufer/in ist für den Transport selbst zuständig und unterliegt mit seinem / ihrem 
Fahrzeug den gleichen Sponsorenregelungen wie die oben genannten Teilnehmer/innen. 
Er / Sie kann nicht ohne Zustimmung der Rennleitung eigene Sponsorenlogos auf 
seinem / ihrem Fahrzeug aufbringen. Vielmehr erlaubt er / sie der Rennleitung, dass die 
Sponsoren der Lauforganisation auf seinem / ihrem Pkw sichtbar gemacht werden, 
vergleichbar mit den Läuferfahrzeugen der Organisation. 
 
Der / die Etappenteilnehmer/in ist berechtigt, die gleichen Unterkünfte zu verwenden, wie die 
Regelteilnehmer. Allerdings muss der / die Fahrer/in einen Betrag von 150,- € (oder Anteil der 
Strecke) auf das Konto der NCL-Stiftung für die Übernachtungen und Verpflegung zahlen. 
Durch Zahlung eines zusätzlichen Betrages in Höhe von 50,- € an die NCL Stiftung fließt 
dieser Betrag in das Kaskobudget ein. Eine Vollkaskoversicherung mit 500,- € Selbstbehalt ist 
Voraussetzung. Die daraus gewonnen Rechte sind oben geschildert. Die abendlichen 
Mahlzeiten können von dem / der Etappenteilnehmer/in konsumiert werden, die auch für die 
Regelteilnehmer gelten. Der / die Fahrer/in zahlt pro Mahlzeit einen Betrag von 10,- € 
zuzüglich Getränkekonsum. 
 
 
14. Begleitende Gelegenheitsläufer/innen (spontan mitlaufende Läufer/innen) 
 
Es ist erwünscht, dass sich auf der Laufstrecke Läufer/innen aus der Umgebung, durch die 
gerade gelaufen wird, den NCL-Läufern/innen anschließen. Sie sollen damit nicht nur ihre So-
lidarität mit dem Projekt demonstrieren, sondern auch das Spendenergebnis verbessern. Bei 
Begleitung der Läufer/innen würde sich die NCL-Stiftung über eine Spende sehr freuen. Oft 
wird die Ortskenntnis der begleitenden Läufer das läuferische Ergebnis des Tages ver-
bessern. 
 
Die Mitarbeiter/innen der NCL-Stiftung versuchen, mit möglichst vielen Lauftreffs und 
sonstigen lokalen Sportvereinen Kontakt auf zu nehmen, um diese zu motivieren, kleine 
eigene Beiträge zum Projekt zu starten. Auch sollen Mitglieder dieser Gruppen die NCL-
Läufer motivierend streckenweise begleiten. 
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15. Ende des NCL Charity Run 
 
Auf der Isola Tiberina in Rom wird in einem angemessenen Ambiente den Teilnehmern/innen 
für Ihr Engagement gedankt. Jeder / jede Teilnehmer/in erhält nach derzeitigem Stand eine 
Teilnahme-Urkunde und Teilnahme-Medaille. Anschließend gemeinsamer Spaziergang zur 
öffentlichen Audienz auf dem Petersplatz (12:00 Uhr). Danach ist eine weitere Veranstaltung 
zur Sammlung von Sponsorengeldern vorgesehen. 
 
Um ca. 15:00 Uhr endet der NCL Charity Run offiziell. 
 
 
Der weitere Ablauf sieht nach derzeitigem Stand wie folgt aus: 
 
Das persönliche Gepäck wird von jedem/jeder Läufer/in übernommen und verbleibt von da an 
bei diesem / dieser persönlich. 
 
Die zurückbleibenden Teilnehmer/innen (die bei www.lauftreffreisen.de gebucht haben) oder 
die Teilnehmer/innen, welche sich selbst eine Anschlussreise organisiert haben, trennen sich 
am Nachmittag des 09.05.2010 vom Rest der Teilnehmer/innen. 
 
Da die Miet-Pkw nach derzeitigem Stand auf direktem Weg wieder nach Berlin zurückfahren, 
können die verbleibenden Teilnehmer/innen kostenneutral mit diesen zurückfahren. Die Rück-
reisezeiten (Abreise aus Rom Sonntag oder Montag) werden zu einem späteren Zeitpunkt 
nach Absprache festgelegt. 
 
Auftretende Kosten für ggf. notwendige Übernachtung/en und Verpflegung werden selbst ge-
tragen. Es können keine Verantwortlichkeiten mehr von Seiten der Lauforganisation über-
nommen werden. 

 
 
 
 
Wichtig:  
Es besteht die Möglichkeit, dass bis zum Start des NCL Charity Runs die eine oder andere 
Ergänzung, Änderung o.ä.  im Reglement geben kann. Wir bitten, Sie daher, in größeren 
Abständen immer mal auf der Website des Laufes nachzuschauen, ob Sie auf dem neusten Stand 
sind oder ob es Änderungen gab. 
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Anlage 1 
 
Ärztliche Bescheinigung 
 
für den NCL Charity Run vom 01. bis 09. Mai 2010 
 
 
 
............................................................................................................................ 
Vorname Name geb. am 

 
............................................................................................................................ 
Straße, Hausnummer, (Land) Postleitzahl, Wohnort 

 
 
Der / die Patient/in ist mir persönlich bekannt:  ja  nein 
 
 
Der / die oben Genannte beabsichtigt, an einem Ausdauerlauf teilzunehmen, bei dem er / sie 20 - 
30 km täglich über 7 - 8 Tage zu laufen hat. 
 
Mir sind keine gravierenden Grunderkrankungen bekannt, die die Leistungsfähigkeit einschränken 
können. 
 
Ich habe diese Person am .................... eingehend körperlich untersucht. 
Die dazu wichtigen Laboruntersuchungen ergaben keinen Anhalt für eine Einschränkung für die 
vorgesehene Belastung. 
 
Ein EKG (Mehrkanal-EKG) wurde am .................... durchgeführt. 
Das EKG war aus meiner Sicht   normal  nicht normal 
 
Das EKG wird zur Vorlage für die begleitenden Ärzte dem / der Untersuchten ausgehändigt. 
 
 
Ich bin nach dem heutigen Erkenntnisstand der Meinung, dass der / die Patient/in den Anfor-
derungen gewachsen ist. 
 
 
 
 
......................................................................, den .................... 
Ort Datum 

 
 
 
 
................................................................................................... 
Stempel und Unterschrift des Arztes 
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Anlage 2 
 
Mitteilung an die Rennleitung 
 
 
 
Datum: .................... 
 
 
Start-Nr. .................... 
 
 
............................................................................................................................ 
Vorname Name  

 
 
Folgende Mitteilung bitte ich der Rennleitung vorzulegen, nachdem ich sie dem Ombudsmann zur 
Kenntnis gegeben habe: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
(bitte gut leserlich in Druckschrift die Eingabe verfassen) 

 
 
 
............................................... ............................................... 
Unterschrift Antragsteller Unterschrift Ombudsmann 

 
 
Die Rennleitung wird zu der Eingabe am Folgetag im Anschluss an das Briefing zu der Eingabe 
Stellung nehmen. 

 
 
Wird durch die Rennleitung ausgefüllt  Eingang: .................... 
 
 
Ergebnis: ............................................................................................................................................ 
 
 ............................................................................................................................................ 
 
 ............................................................................................................................................ 
 
 ............................................................................................................................................ 
 
 
Ergebnis vorgetragen von: ....................................................................................... am .................... 
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Anlage 3 
 
Die Laufstrecke im Überblick 
 

 


